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Anderungsantrag
Fraktion der CDU,
Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung fiir ein Gesetz iiber
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen fiir das
Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)
Drucksache 20/1407
Inhalt des Antrags: Einrichtung eines Childhood-Hauses in Hessen
Einzelplan 08 Hessisches Ministerium fiir Soziales und Integration
Der Landtag wolle beschlieBen:
Zu Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Buchungskreis: 2795
Produktnummer It. Leistungsplan 65 (neu)
Bezeichnung It. Leistungsplan "Childhood-Haus Hessen"
Veranderung
von um auf
Leistungsplan:
Betrage in 1.000 EUR
Gesamtkosten 0,0 +400,0 400,0
Produktabgeltung 0,0 +400,0 400,0

Weitere Anderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan:

In Kapitel 0806 wird fiir das Forderprodukt 65 (neu) das anliegende neue Forderproduktblatt eingefiigt. Der Leistungs-
und Wirtschaftsplan bei Kapitel 0806 ist um die Angaben des neuen Forderprodukts zu ergdnzen.

Kameraler Haushalt: Betrige in EUR
Titel Zweckbestimmung von um auf
Zuschusse fur laufende Zwecke an soziale oder
ahnliche Einrichtungen (ohne 6ffentliche
684 Einrichtungen) 70.387.700 +100.000 70.487.700
Kameraler Haushaltsabschluss: Betrage in EUR
Hauptgruppe von um auf
HG 6 155.783.100 +100.000 155.883.100
Kameraler Zuschuss/Uberschuss -475.085.500 -100.000 -475.185.500
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Verpflichtungserméchtigungen: Betrédge in EUR
Verpflichtungserméchtigungen zu Titel 684 von um auf
Verpflichtungsermichtigungen 2021 7.867.500 +300.000 8.167.500
Gesamtverpflichtung 7.867.500 +300.000 8.167.500

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen.

Begriindung des Anderungsantrags:

Mit der Schaffung eines Childhood-Hauses in Hessen soll fiir Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erfahren haben,
die Beweissicherung und die ganzheitliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen ,,unter einem Dach® stattfinden.

Wenn Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren haben und dies den Behorden bekannt wird, erfolgt die Beteiligung
vieler, sehr unterschiedlicher Stellen: Kindermedizin, Rechtsmedizin, Strafverfolgung, Strafjustiz, Jugendamt,
Familiengericht, Eltern, Pflegeeltern, Opferanwilte, Verfahrensbeistande, Vormund, Bezugsbetreuer, Prozessbegleiter,
Sachverstdandige. Ein koordiniertes Vorgehen ist erforderlich; zu oft werden Kinder und Jugendliche nach dem
Bekanntwerden eines Missbrauchs an zahlreichen Stellen wiederholt befragt und beraten. Eine bereichsiibergreifende
Zusammenarbeit und Vernetzung gestaltet sich bislang schwierig.

Einerseits miissen die Ermittlungen auf eine Fallkldrung hinwirken. Andererseits sollen die Gefahren einer zusitzlichen
Belastung oder sogar weiteren Traumatisierung der betroffenen Méadchen und Jungen abgewendet und ihnen die dringend
erforderlichen Hilfen (beispielsweise Therapien) zeitnah und ohne groBen biirokratischen Aufwand zur Verfiigung gestellt
werden.

Es gibt gute Ansétze in unterschiedlichen Bereichen, aber eine konsequente Ausrichtung an den tatsdchlichen Bediirfnissen
der Kinder fehlt weitestgehend. Auch fehlen bislang in Deutschland verbindliche Leitlinien und Modelle, die die
Bediirfnisse und Interessen der betroffenen Madchen und Jungen in den Verfahren angemessen beriicksichtigen.

Im Vordergrund steht also die Frage, wie Hilfeangebote und Fallbearbeitung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche konsequent von den Bediirfnissen und Rechten der Kinder hergedacht und organisiert werden konnen.
Ausgehend vom skandinavischen ,,Barnahus-Modell“, das eine kindgerechte Fallbearbeitung ,,unter einem Dach“ vorsieht,
gibt es auch in Deutschland Bestrebungen und Uberlegungen, wie eine mogliche Ubertragbarkeit auf deutsche Verhltnisse
aussehen kann und welche grundsitzlichen Herausforderungen und Losungsmoglichkeiten fiir die deutschen Rechts- und
Hilfesysteme bestehen. Ein Childhood-Haus ist ein kinderfreundliches, interdisziplindres und behérdeniibergreifendes
Zentrum fiir Kinder und Jugendliche, die Opfer und / oder Zeugen von Gewalt wurden.

Zur Schaffung eines Childhood-Hauses in Hessen fiir Kinder und Jugendliche in Hessen wird bei Kapitel 0806 ein neues
Forderprodukt — Nr. 65 in den Landeshaushalt 2020 mit einem Bewilligungsvolumen von 400.000 Euro eingestellt.

Wiesbaden, 13.01.2020

Fir die Fraktion Fiir die Fraktion
der CDU BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende:

Michael Boddenberg Mathias Wagner (Taunus)
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Freiwillige Transferleistungen

Wirtschafts plan (Férdermittelbuchungskreis)
Leistungsplan-Erlauterung-Férderproduktblatt

Erlduterungen zu Férderprodukt Nr. 65 (neu)

»Childhood-Haus Hessen*
IPR-Nr. 531 - Kinder- und Jugendhilfe

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit
Hessisches Ministerium flr Soziales und Integration

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage
Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz

3. Férderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Forderprodukts

Mit der Einrichtung von Kinderschutzambulanzen nach dem Vorbild des
Childhood-Hauses soll ein koordiniertes Vorgehen bei Fallen von sexuellem Kin-
desmissbrauch oder erheblicher Gewalt an Kindern und Jugendlichen sicherge-
stellt und ein wichtiger Baustein fur eine klare Préaventions- und Interventionsstruk-
tur in Hessen geschaffen werden. Kinderschutzambulanzen nach dem Vorbild des
Childhood-Hauses sind Einrichtungen, in denen interdisziplindre Versorgung und
rechtliche Fallabklarung unter einem Dach stattfinden. Oberstes Ziel ist dabei eine
konsequente Ausrichtung an den tatséchlichen Bedurfnissen des Kindes/ Jugend-
lichen. Voraussetzung hierfur ist die Bereitschaft aller betroffenen Fachstellen und
Akteure zur Kooperation. Sollte eine strafrechtliche Ermittlung erfolgen, ist sicher-
zustellen, dass die Anzahl der Befragungen im Interesse des betroffenen Kindes/
Jugendlichen auf das absolut notwendige Maf beschrankt wird.

3.2 Leistungen zum Foérderprodukt

Aus dem Foérderprodukt kdnnen MaRhahmen und Projekte in Zusammenhang mit
der Einrichtung, dem Auf- und Ausbau von Kinderschutzambulanzen nach dem
Vorbild des Childhood-Hauses geférdert werden. Hierzu gehéren auch MaRnah-
men zur modellhaften Umsetzung, wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation,
sowie die Anmietung, (Aus-, Um-) Bau und Ausstattung von entsprechenden Ein-
richtungen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Hessen weiter zu einem kinderfreundlichen Familienland ausbauen, alteren Menschen ein
selbstbestimmtes, aktives und sozial eingebundenes Leben ermdglichen, die Entwicklung
und das Wohlergehen junger Menschen férdern und schitzen.
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5. Empfanger

Kommunale und freie Trager, wissenschaftliche Institute und andere.,

6. Menéen und Qualitatskennzahlen

6.1 ZahlgroBe/ Menge
Einheit Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 Ist 2017 | Ist 2016 | Ist 2015
Geférderte Projekte/ Einrich-
tungen Anzah| 3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivitit der Leistungen)
Betreute Kinder und Jugendliche innerhalb der Kinderschutzambulanzen
Anzahl der aufgenommenen
Kinder und Jugendlichen Anzahl 30
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)
Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung
Verwaltungskosten pro 100
Euro Férdermittel Euro 40
7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungserméchtigungen
Neues Be-
2020 willigungs- 2020 VE 2021 VE 2022 VE 2023 |VE 2024 ff
volumen '’
Gesamt 400,000 100.000 300.000 - -
davon
Landesmittel 400.000 100.000 300.000 - -

Sonstige Ertrage

Ertrage aus Mitteln der EU
Ertrége aus Mitteln des Bundes
Ertrdge aus Mitteln anderer Geber

Finanzierung: Land (100%)

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Produktmittel sind Ubertragbar.

8.2 Erlése erhthen die Ausgabeerméchtigung.
8.3 Ruckzahlungen zur Wiederauszahlung verstarken die Ausgabeerméchtigung.
8.4 Ruckflisse und Ruckzahlungen durfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
8.5 Fur denselben Zweck durfen Ausgaben auch aus anderen Férderprodukten geleistet

werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

8.6 Das Forderprodukt ist gegenseitig deckungsfahig mit Férderprodukt 24 (Familienpolitische
Offensive), Forderprodukt 25 (Initiative fur Kinder und Familien), Férderprodukt 34 (Sprachfér-
derung im Kindergartenalter), Férderprodukt 50 (Kinderschutz, Pravention und Frithe Hilfen in
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Hessen), Forderprodukt 51 (Frihkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) und Férderpro-
dukt 63 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).
8.7 Verdffentlichungen durfen unentgeltlich abgegeben werden.
8.8 Informations- und Werbematerial kénnen gemaf § 63 LHO unentgeltlich abgegeben wer-

den.

8.9 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungserméchtigungen der Vorjahre, die im laufen-
den Haushaltsjahr liquiditatsmaRig geplant sind, erhéhen das Bewilligungsvolumen des lau-

fenden Jahres.

9. Liquiditat

SOLL 2020
EUR

SOLL 2019
EUR

IST 2018
EUR

Landesmittel (Abfinanzierung)
Landesmittel (Neubewilligung) 100.000
Einnahmen (Abfinanzierung)

Einnahmen (Neubewilligung) v -

Gesamt 100.000

10. Laufzeit bzw. Befristung
Eine Befristung ist nicht vorgesehen.




	Änderungsantrag
	Fraktion der CDU,  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)
	Drucksache 20/1407

	HESSISCHER LANDTAG

